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Allgemeine - und Vereinsinterne Zusatzbestimmungen 
 

Diese Zusammenstellung soll Sie mit den vereinsinternen Bestimmungen vertraut 

machen, zu einem geregelten miteinander und umweltbewussten Angeln beitragen. 

Darum die in diesem Heft, bisher von Versammlungen beschlossen, 

zusammengetragenen Regelungen 

 

Neben den gesetzlichen Regelungen gelten folgende Vereinsinterne 

Zusatzbestimmungen und Regelungen. Darüberhinausgehende Bestimmungen, sowie 

die zu beangelnden Gewässer und Gewässerstrecken werden auf den Jährlichen 

Erlaubnisscheinen festgehalten. 

 

 Den Anweisungen der Fischereiaufseher ist Folge zu leisten: Für alle Angler 

besteht gegenüber den amtlich bestellten und auch den vereinsinternen 

Fischereiaufsehern eine Ausweispflicht, verbunden mit den Kontrollen aller 

am Wasser eingesetzten Fangeinrichtungen. Sie können sich durch einen 

Sonderausweis ausweisen. Bei Verstößen jeglicher  Art ist der 

Fischereiaufseher berechtigt, die Vereinspapiere einzuziehen und damit das 

Angeln sofort zu untersagen. Alle, dem Vorstand gemeldeten Vergehen 

werden geahndet und können von einer Verwarnung über ein Angelverbot bis 

zum Ausschluss führen! 

 

 Totale Gewässersperre bei Mitgliederversammlungen 

 

 Unbedingt Mitzuführen sind:  

der Bundesfischereischein, der Sportfischerpass,  

der Jahreserlaubnisschein, sowie ein Unterfangkescher, ein Fischtöter, ein 

Maßband, ein Messer, ein Hakenlöser. 

 

 Die Eigentumsrechte sind zu beachten 

 

 Uferböschungen und Anlagen sind zu  schonen, das Graben nach Würmern in 

selbigen ist verboten 
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 Angeln und Köderfischsenken von Brücken und Gewässerstrecken, die durch 

ein Geländer geschützt sind, ist verboten. 

 

 Das Angeln mit lebenden Köderfischen und somit auch deren Transport am 

Gewässer ist verboten 

 

 Für den Hecht sind ein Stahlvorfach und ausreichend starke Schnüre 

vorgeschrieben. 

 

 Während der Schonzeit für Hecht und Zander ist die Angelei mit 

Kunstködern und Köderfischen untersagt. Ausnahmen: künstliche Fliegen und 

Nymphen (keine Streamer). 

 

 Inhaber von Jugendfischereischeinen ohne Sportfischerprüfung dürfen 

Raubfische nicht beangeln. 

 

 Jugendliche mit roter Karte und Berechtigungsschein dürfen nur in 

Begleitung des Jugendleiters oder eines Erwachsenen mit blauer Karte 

angeln. 

 

 Das Nachtangeln ist für Jugendliche verboten. 

 

 Eisangeln ist verboten, Ausnahmen werden bekannt gegeben 

 

 Ganzjähriges Angelverbot in Brut- und Laichzonen. Skizzen liegen im 

Vereinsheim aus. 

 

 Eigenmächtige Besatzmaßnahmen jeglicher Art sind verboten. 

 

 Einrichten von Futterstellen, schon Tage vor dem Angeln ist nicht gestattet 
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 Während des Angelns sind maximal 2 l trockenes Materil zum Anfüttern 

erlaubt 

 

 Gefärbte Maden und gefärbtes Anfütterungsmaterial sind verboten. 

 

 Mit Boilis zu angeln ist an allen Gewässern verboten. 

 

 Fangergebnisse sind zum Jahresende anzugeben. Fehlanzeige ist 

erforderlich 

 

 Jedes Mitglied ist verpflichtet, an mindestens einem Gemeinschaftsdienst 

teilzunehmen oder einen, laut Versammlung Beschlossenen, finanzielle 

Ausgleich zu leisten 

 

 Folgende Vereinsinternen Schonzeiten sind zu beachten: 

Änderungen sind den Aktuellen Erlaubnisscheinen zu entnehmen 

Hecht und Zander: vom  15.02. - 31.05. einschließlich 

Forelle:                   vom  ganzjährig geschützt 

 

 

 Folgende Vereinsinternen Mindestmaße gelten für: 

Änderungen sind den Aktuellen Erlaubnisscheinen zu entnehmen 

Aal:  50 cm, Aland:  25 cm, Hecht:  65 cm,  

Karpfen:  40 cm, Schleie:  30 cm, Seeforelle:   50 cm, Zander:  50 cm, 

 

 Fangbegrenzung  

Änderungen sind den Aktuellen Erlaubnisscheinen zu entnehmen 

2 Karpfen, 3 Schleien, pro Tag 

3 Hechte oder 3 Zander pro Woche 

 



     Bocholter Angelsportverein 1934 e.V.  
                    Postfach 1209,  46362 Bocholt 

                
 

 

Vereinsheim: Hohenhorster Straße 30, 46397 Bocholt - Tel.: 02871-261 593 

 

 

 Entnahmepflicht besteht für den Wels und Grundeln unabhängig von ihrer 

Größe 

 

 Sport- und waidgerechtes Fischen sollte für jedes Mitglied Ehrensache 

sein. Wir wollen durch unser Verhalten am Wasser und auch gegenüber der 

Tierwelt einen Beitrag zum Gesunderhalten der Natur und unserer Umwelt 

leisten. 

 

 

In diesem Sinne wünscht der Vorstand 

 

Petri Heil 
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